
6. Ergänzende Maßnahmen (Nachrichtliche Darstellung) 

6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherrn als Anteil an der Gesamtmaßnahme  

M 6.2.1 Bereich Wasserstraße / Im Tangel - Um- und Erweiterungsneubau  

M 6.2.2 Bereich Wasserstraße / Breite Techt - Neuordnung / -bau Wohn- und 
Geschäftshäuser 

M 6.2.3 Bereich Neumarkt / Breite Techt - Neuordnung / -bau Wohn- und Geschäftshäuser 

M 6.2.4 Bereich mittlere Wasserstraße - Neubau Wohn- und Geschäftshaus 

M 6.2.5 Bereich Breite Straße / Neumarkt - Schließung Baulücke 

M 6.2.6 Bereich Kölner Straße / Am Seewerngraben - Nutzungsanpassung / Umgestaltung 
Bestandsgebäude 

M 6.2.7 Bereich Kölner Straße / Westwall - Nutzungsanpassung / Umgestaltung 
Bestandsgebäude 

M 6.2.8 Bereich Im Sackhof - Schließung Baulücke 

M 6.2.9 Bereich Wasserstr/ Am Gerbergraben - Neubau Wohngebäude 

M 6.2.10 Bereich Vergessene Straße - Neubau Wohngebäude 

M 6.2.11 Bereich Franziskanergarten - Neubau Wohngebäude 

M 6.2.12 Bereich Nordwall - Neubau Wohngebäude 

M 6.2.13 Bereich Bahnhofstraße / Am Zollstock West - Neuordnung / Neubau Geschäfts- / 
Dienstleistungskomplex 

M 6.2.14 Bereich Bahnhofstraße / Am Zollstock Ost - Umgestaltung / Aufstockung 
Bestandsgebäude oder Neubau 

M 6.2.15 Bereich Anselm-Dingerkus-Straße / Am Zollstock - Neuordnung / Neubau 
Dienstleistungs- / Wohngebäude 

M 6.2.16 Parkplatz Attahöhle - Umgestaltung 

M 6.2.17 Seniorenzentrum - Erweiterung 

M 6.2.18 Generationenpark - Erweiterung und Ergänzung durch "Indoorangebot" 
(Gemeinbedarfseinrichtung) 

M 6.2.19 Bahnhofsgebäude/ - umfeld - Umbau und Aufwertung "Kulturbahnhof" 

 

 



M 6.2.1 Bereich Wasserstraße/Im Tangel 
Um- und Erweiterungsbau  

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.1 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Ein Drogerie-Filialist betreibt in der Fußgängerzone Wasserstraße 
einen Fachmarkt. Das Fachgeschäft stellt insbesondere nach dem 
Wegfall der Schlecker-Filialen einen wesentlichen Anziehungspunkt 
nicht nur für diesen Teil der fußläufigen Innenstadt, sondern für den 
gesamten geschäftlich geprägten Innenstadtbereich dar. Es ist als 
Frequenzbringer einzustufen und wird zur Deckung der Nachfrage in 
diesem Marktsegment als unverzichtbar eingestuft. Das Ladenlokal ist 
mit ca. 440 m Verkaufsfläche nur begrenzt groß und nicht geeignet, 
das von der Fa. Rossmann bereitgehaltene Sortiment auch nur 
ansatzweise vollständig anzubieten. Um dieses zu gewährleisten und 
damit den Anziehungspunkt Rossmann weiterhin zu stärken, ist 
dessen Erweiterung geplant. Sie wird den heutigen rückwärtigen 
Bereich des aktuellen Ladenlokals erweitern, indem eine dort 
angrenzende Immobilie abgerissen wird. An deren Stelle ist ein 
deutlich größerer Neubau geplant, dessen Ausmaße die angrenzende 
stadteigene Fläche des heutigen Parkplatzes Im Tangel zumindest 
teilweise beansprucht.  
 
Das geplante mehrgeschossige Gebäude bietet als Anbau an das von 
dem Drogeriemarkt heute ebenerdig genutzte Gebäude Wasserstraße 
1 neben der ebenfalls nur ebenerdig vorgesehenen 
Ladenlokalerweiterung in den Obergeschossen Wohnungen zur 
Deckung eines Bedarfs an innerstädtischem Wohnraum. Insofern 
richtet sich dieses privat durchzuführende Projekt auch an das Ziel des 
Innenstadtentwicklungskonzeptes „Wohnen und Leben“ und das 
damit verbundene Unterziel „attraktives Wohnraumangebot“ auch für 
Familien. 
 
 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Schließung von Baulücken   

 Berücksichtigung der Sicherung des Einzelhandelsstandorts Wasserstraße 

 

 

 



M 6.2.2 Bereich Wasserstraße/Breite Techt 
Neuordnung/-bau Wohn- und Geschäftshäuser  

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.2 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Der Bereich zwischen Breite Techt/Im Sackhof/Wassersstraße/Alter 
Markt stellt heute einen mit mehrgeschossigen Gebäuden bebauten 
Innenstadtbereich dar, dessen erdgeschossige Einzelhandelsnutzun-
gen einen bedeutenden Teil des innerstädtischen Geschäftsbesatzes 
ausmachen. 
 
Die östliche Seite dieses bebauten Blockbereiches grenzt an die Ein-
kaufsstraße/Fußgängerzone Wasserstraße. Sie liegt dabei unmittelbar 
gegenüber der Drogerie-Filiale Wasserstraße 1. Zusammen mit der 
dortigen (privaten) Maßnahme 6.2.1 bildet die Maßnahme 6.2.2 eine 
funktionale und städtebauliche Einheit zur Neugestaltung und Attrak-
tivierung des innerstädtischen Einkaufsbereiches.  
 
Beabsichtigt ist der Umbau oder der Abriss vorhandener Bausubstanz 
zur Schaffung von ebenerdigen Verkaufs- und Dienstleistungsflächen, 
deren Größe und Zuschnitt den heutigen Anforderungen entsprechen. 
Die mit dem ersatzweisen umfangreichen Neubau einhergehende 
Attraktivierung der Fußgängerzone Wasserstraße und der übrigen 
Innenstadt wird auch hier flankiert durch die Schaffung von (behinder-
tengerechtem) Wohnraum für eine breite Schicht an Nachfragern 
(siehe Ziel: „Wohnen und Leben“ und Unterziel „attraktives Wohn-
raumangebot“). 
 
Die Umgestaltungsmaßnahmen umfassen den gesamten Blockbe-
reich. Seine westliche Seite grenzt an die private Maßnahme 6.2.3 und 
damit an die Straße Breite Techt. Diese stellt eine direkte und kurze 
Verbindung zum zentralen Rathausvorplatz (Umgestaltungsmaßnah-
me 3.4.4 mit 3.4.5 ff.) dar. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität   

 Sicherung des Einzelhandelsstandorts Wasserstraße  

 

 

 



M 6.2.3 Bereich Neumarkt/Breite Techt/Torenkasten 
Neuordnung/-bau Wohn- und Geschäftshäuser   

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.3 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Nach den privaten Maßnahmen 6.2.1 und 6.2.2 bildet die Maßnahme 
6.2.3 einen weiteren Baustein des zusammenhängenden Systems aus 
Baumaßnahmen im unmittelbaren Innenstadtbereich. 
 
Die Maßnahme 6.2.3 sieht gleichermaßen wie die Maßnahmen 6.2.1 
und 6.2.2 einen blockweisen Abriss einer alten Bausubstanz, die den 
heutigen Ansprüchen an eine funktionale Nutzung nicht mehr bieten 
kann, vor. Die Schaffung von Handels- und Dienstleistungsflächen im 
Erdgeschoss der beabsichtigten Blocksanierung vollzieht sich auch hier 
in Form einer Neubebauung mit der Initiative Privater. Die Bereitstel-
lung von Wohnraum für unterschiedliche Nutzeransprüche in den 
oberen Geschossen unterstreicht wiederum die Bedeutung dieses 
Innenstadtquartiers für die Bedarfsdeckung im Bereich „Wohnen und 
Leben“. 
 
Eine bauliche Verknüpfung der Maßnahme 6.2.3 mit der Maßnahme 
6.2 2 unter Beibehaltung der (Verkehrs-)Funktion der Straße „Breite 
Techt“ bzw. unter Inkaufnahme eines Entfalls dieses Teilstückes dieser 
innerstädtischen Straße bleibt der konkreten Ausgestaltung eines 
Bauentwurfes vorbehalten.  
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität  

 Ansiedlung eines Magnetbetriebes (Bereiche HR 1 – HR3)  

 

 

 



M 6.2.4 
Bereich Mittlere Wasserstraße 
Neubau Wohn- und Geschäftshaus 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.4 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die Baumaßnahme 6.2.4 stellt eine Schließung einer klassischen Bau-
lücke dar. Das unbebaute und sich in privatem Eigentum befindliche 
Grundstück liegt inmitten der Fußgängerzone Wasserstraße und wird  
teilweise nur als Parkplatz eines angrenzenden Hotels genutzt. Die 
Außenwand eines auf der anderen Seite angrenzenden Gebäudes ist 
als Brandwand ohne Öffnungen errichtet, was zusätzlich den städte-
baulichen Handlungsbedarf begründet. Der angrenzenden Fußgänger-
zone mit ihrem Besatz an Handels- und Dienstleistungsnutzungen 
entsprechend ist ein mehrgeschossiges Gebäude mit einer gewerbli-
chen Nutzung im Erdgeschoss und Wohnungen in den darüber liegen-
den Geschossen geplant. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität  

 Sicherung des Einzelhandelsstandorts Wasserstraße 

 

 

 



M 6.2.5 
Bereich Breite Straße/Neumarkt 
Schließung Baulücke 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.5 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die auf privatem Grund und Boden vorhandene Baulücke wird zum 
heutigen Zeitpunkt als Parkplatz genutzt. Dem diesem Innenstadtent-
wicklungskonzept zugrunde liegenden Parkraumkonzept ist zu ent-
nehmen, dass es Ziel einer Innenstadtumgestaltung ist, das Parkrau-
mangebot so zu steuern, dass unverträgliche Parksuchverkehre ver-
mieden und aus der Innenstadt verbannt werden. Da die sichtbare 
Baulücke eine virtuell wahrnehmbare Störung einer ansonsten ge-
schlossenen Baustruktur innerhalb der Breite Straße darstellt und 
auch im Bereich des Neumarkt eine Raumkante vermissen lässt, ist zur 
Behebung dieses gestalterischen Missstandes der (Bau-)Lückenschluss 
notwendig und geplant. Die als private Maßnahme geplante Innen-
stadtverdichtung wird im Wesentlichen einen Beitrag zur Steigerung 
der Wohnfunktion der Innenstadt liefern. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität  

 

 

 



M 6.2.6 
Bereich Kölner Straße/Am Seewerngraben 
Nutzungsanpassung/Umgestaltung Bestandsgebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.6 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Das Wohn- und Geschäftshaus beherbergt zum heutigen Zeitpunkt ein 
Einrichtungsgeschäft mit Wohnzubehör. In oberen Geschossen befin-
den sich diverse Dienstleistungsunternehmen und eine Arztpraxis. 
Trotz dieses innenstadttypischen Besatzes erfordert die private Im-
mobilie aus Sicht des Städtebaus Aufmerksamkeit. Nicht nur, weil der 
angrenzende Stellplatz eine Baulücke darstellt und er kontinuierlich 
als Dauerparkplatz entgegen der Zweckbestimmung fremdgenutzt 
wird, sondern auch, weil die Immobilie ggf. im Zusammenhang mit 
einer baulichen Ergänzung auf dem heutigen Stellplatz einen Schwer-
punkt investiver städtebaulicher Maßnahmen zur Stärkung der westli-
chen Innenstadt als Gegenpol zur bestandskräftigen östlichen Innen-
stadt darstellt. Geplant sind deshalb Maßnahmen privater Art zur 
Umgestaltung des vorhandenen Ladenlokals mit einer erforderlichen 
Öffnung hin zur Verkehrs- und Geschäftsachse Kölner Straße (diese 
vollständig mit Schaufenstern versehene Fassade ist heute flächig und 
vor allen Dingen undurchsichtig gestaltet und bietet keine funktionale 
oder auch nur wahrnehmbare Beziehung zur Kölner Straße) sowie 
investive Maßnahmen zur gestalterischen Aufwertung eines Arkaden-
ganges an der Straße Am Seewerngraben. Dieser Arkadengang erfüllt 
heute nahezu keine (Verkehrs-)Funktion und stellt sich aufgrund sei-
ner dunklen unwirtlichen Erscheinung als städtebaulicher Missstand 
dar. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Ansiedlung eines Magnetbetriebes (Bereiche HR1 – HR3) 


(Bauliche) Neuausrichtung/Öffnung von Schlüsselimmobilien/-nutzungen in Richtung 
Kölner Straße 

 Aufwertung der Fußgängerachse Kölner Straße 

 

 

 



M 6.2.7 
Bereich Kölner Straße/Westwall - Nutzungsanpassung/Umgestaltung Bestands-
gebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.7 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Das Bestandsgebäude Kölner Straße 20 stellt sich als ein mehrge-
schossiges Solitärgebäude mit erdgeschossigen Ladenlokalen dar. Die 
Lage am westlichen Beginn der Innenstadt und am Westwall (Teil des 
Promenadenringes um die Altstadt) prädestiniert es, als Pendant zur 
östlichen Innenstadt ausgestaltet zu werden. Hilfreich dabei ist es, 
dass sich ein Großteil der Ladeneinheiten im Erdgeschoss im städti-
schen Eigentum befindet. Die bisherige Nutzung eines dieser Ladenlo-
kale stellt keine für die Innenstadt und ihre Frequentierung attraktive 
Nutzung dar, da sie weniger auf Laufkundschaft und die Wahrnehm-
barkeit ihrer Schaufensterfronten angewiesen ist. Zusammen mit ei-
ner benachbarten Ladeneinheit im gleichen Gebäude besteht aber die 
Möglichkeit, im „Kölner Tor“ genannten Bereich der westlichen Innen-
stadt eine Handels- oder Dienstleistungsnutzung zu etablieren, die 
geeignet ist, Kunden und Besucher anzulocken, die im Sinne einer 
„Mall“-Theorie für eine Belebung nicht nur der südlichen, sondern 
auch der westlichen Innenstadt zu sorgen. Dazu ist das Bestandsge-
bäude hinsichtlich seiner Grundrisszuschnitte des Erdgeschosses an-
zupassen (Zusammenlegung kleiner Ladeneinheiten zu einer größeren 
Einheit) und mit einer die Kundenfrequenz erhöhenden Nutzung zu 
versehen (Ankermieter). 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Ansiedlung eines Magnetbetriebes (Bereiche HR1 – HR3) 


(Bauliche) Neuausrichtung/Öffnung von Schlüsselimmobilien/-nutzungen in Richtung 
Kölner Straße 

 Aufwertung der Fußgängerachse Kölner Straße 

 

 

 



M 6.2.8 
Bereiche Im Sackhof 
Schließung Baulücke 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.8 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Eine Brandwand am benachbarten Gebäude und die insgesamt zu 
verzeichnende Lage zwischen zwei Bestandsimmobilien klassifizieren 
das Grundstück, das heute als Park- und Stellplatz genutzt wird, als 
klassische Baulücke. Ihre Schließung erfolgt aus städtebaulichen 
Gründen. Der in Teilen öffentliche Parkraum ist nicht zuletzt, weil er 
verkehrserzeugend wirkt, den Grundsätzen des diesem Innenstadt-
entwicklungskonzept zugrunde liegenden Parkraumkonzeptes an die 
Peripherie der Innenstadt oder an geeignete sonstige Standorte zu 
verlagern. 
 
Die Baulückenschließung wird hier wie umliegend ablesbar eine wei-
testgehend geschlossene, verdichtete Bebauung ergeben und einen 
Bruch der baulichen Struktur beheben. Neben diesem gestalterischen 
Ansatz soll die Schließung der Baulücke der Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum dienen. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Schließung von Baulücken 

 Ergänzung zeitgemäßen Wohnraum-/ Kultur-/ Gastronomieangebotes 

 

 

 



M 6.2.9 
Bereich Wasserstraße/Am Gerbergraben 
Neubau Wohngebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.9 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Auf diesem Baugrundstück am Beginn der Fußgängerzone und gele-
gen am Promenadenring (hier: Ostwall) ist in Anwendung der Grund-
sätze des Innenstadtentwicklungskonzeptes ein sich in die Umge-
bungsbebauung einpassendes mehrgeschossiges Mehrfamilienwohn-
haus in enger Abstimmung mit der Hansestadt Attendorn entstanden. 
Neben der bedarfsgerechten Deckung einer demografisch veränder-
ten Nachfrage nach innenstadtnahem Wohnraum war die Schließung 
einer mindergenutzten Baulücke zur Aufwertung des Stadtbildes am 
südlichen Eingang in die Innenstadt Ziel dieser privaten Investition. 
Konzipiert worden ist das Gebäude in Kenntnis einer beabsichtigten 
Neugestaltung eines der Stadteingangstore (Wassertor) in die Innen-
stadt. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität 

 

 

 



M 6.2.10 
Bereich Vergessene Straße 
Neubau Wohngebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.10 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

In der Vergessene Straße ist nach enger Abstimmung mit der Hanse-
stadt Attendorn eine Altimmobilie entfernt und durch einen Neubau, 
der Gestaltungselemente angrenzender Bestandsimmobilien stadt-
bildverträglich aufgreift, ersetzt worden. Die Wohnraum schaffende 
Neubaumaßnahme dient damit auch dem Ziel des Innenstadtentwick-
lungskonzeptes „Wohnen und Leben“/„attraktives Wohnraumange-
bot“. Die äußere Gestaltung ist dabei kleinteilig an den historischen 
Bestand dieser bei einem Großbrand „vergessenen“ Straße angepasst 
worden. Die Bebauung trägt damit letztendlich zur Wahrung des 
Stadtbildes bei und dient somit auch den Ansprüchen der Stadtbildat-
traktivierung im Handlungsraum 3 „Das lebendige Wohnquartier“.  
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität 

 

 

 



M 6.2.11 
Bereich Franziskanergarten 
Neubau Wohngebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.11 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Im unmittelbaren Umfeld großer und prägender Gebäude (Rivius-
Gymnasium, Sonnenschule, Krankenhaus, ehemaliges Kloster) sind in 
Abstimmung mit der Hansestadt Attendorn und nach der gezielten 
Schaffung von Planungsrecht dem Bedarf und der Nachfrage entspre-
chend drei identische Stadtbild prägende mehrgeschossige Wohnge-
bäude als behindertengerechte Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn 
Wohneinheiten geschaffen worden. Direkt an der Hansastraße gele-
gen, aber aus verkehrlichen/sicherheitsrelevanten Gründen nicht über 
diese erschlossen, bieten die in der Summe 30 Wohnungen im unmit-
telbaren Umfeld zu mehreren Ärzten (einschließlich sonstiger Thera-
peuten und Krankenhaus) und vieler Einkaufsmöglichkeiten eine Ant-
wort auf die Fragen des demografischen Wandels. Mit ihrer Errichtung 
ist gleichzeitig ein Beitrag zur Schließung einer Baulücke geleistet 
worden. In diesem Abschnitt ist die den inneren Kern der Innenstadt 
begrenzende Hansastraße nun nahezu durchgehend mit typischen 
und das Erscheinungsbild prägenden großen Gebäuden bebaut und 
eine Innenverdichtung im Sinne des Innenstadtentwicklungskonzeptes 
erzielt (Ziel: attraktives Wohnraumangebot im Bereich der Innen-
stadt). 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität 

 

 

 



M 6.2.12 
Bereich Nordwall 
Neubau Wohngebäude 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.12 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Auf einem als Baulücke zu klassifizierenden Grundstück am Nordwall 
ist zur Deckung einer Nachfrage nach innenstadtorientertem Wohn-
raum ein Vier-Familienhaus entsprechend der villenartigen Struktur 
der übrigen Bebauung am Nordwall errichtet worden. Die unmittelba-
re Nähe der Geschäftsstraße Niederste Straße und die Geschäftsbe-
bauung der östlichen Innenstadt („Allee-Center“) machen hier das 
Wohnen in behindertengerechten Wohnungen für alle Bevölkerungs-
schichten, insbesondere aber für ältere Menschen, attraktiv. Die den-
noch ruhige Lage am fußläufigen Wallring der Promenade macht den 
Baulückenschluss auch städtebaulich attraktiv.  
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität 

 

 

 



M 6.2.13 
Bereich Bahnhofstraße/Am Zollstock West 
Neuordnung/Neubau Geschäfts-/Dienstleistungskomplex 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Im Handlungsraum 10 des Innenstadtentwicklungskonzeptes bietet 
eine Fläche unmittelbar nordwestlich vor dem Bahnhof die Möglich-
keit, die „Ankommenskultur für die Innenstadt“ aktiv zu gestalten. 
Zwar ist die Fläche, die heute in Teilen bebaut ist (Mehrfamilienhaus 
mit Geschäftsbesatz und Dienstleistungen, Textil-
Einzelhandelsgeschäft, Lebensmittelgeschäft) oder als Parkplatz ge-
nutzt wird, durch die Straße Am Zollstock vom Bahnhofsgebäude ge-
trennt, benutzerfreundliche Querungshilfen (Zebrastreifen, Mittelin-
seln) und ein geschwindigkeitsdämpfender Kreisverkehrsplatz (ein-
spurig) machen sie aber zu einem wesentlichen Schwerpunkt investi-
ver Maßnahmen Dritter. In Anwendung eines Anforderungsprofiles, 
das den Zielen des Innenstadtentwicklungskonzeptes verpflichtet ist 
und damit auch Ziele des dort integrierten Einzelhandelskonzeptes 
enthält, wird ein Konzept aus (großflächigen) Handelsnutzungen (das 
Einzelhandelskonzept sieht hier - ein verträgliches Warensortiment 
vorausgesetzt - eine städtebauliche Eignung), Dienstleistungen und 
Parkraum angeboten werden. Das Baukonzept wird dabei öffentlich 
zugänglichen Parkraum anbieten (müssen). Dass dieser Parkraum 
zugleich den Stellplatzbedarf für das Wohn- und Geschäftshaus dient 
und damit eine Doppelfunktion erfüllt, unterstreicht die städtebauli-
che Bedeutung dieser zentral gelegenen Fläche am östlichen Eingang 
in die Innenstadt. 
 
Neben der städtebaulichen Bedeutung zur Gestaltung der östlichen 
Innenstadt, z.B. durch die Schaffung von Raumkanten im Randbereich 
des Kreisverkehrs als Pendant zu bereits vorhandener Bebauung auf 
gegenüberliegenden Flächen, kommt der Fläche dabei die Funktion 
zur Versorgung der Bevölkerung mit einem Warensortiment zu, das 
das Angebot der Innenstadt ergänzt. Das Einzelhandelskonzept gibt 
dabei hinreichend Aufschluss, indem es analytisch Verkaufsflächenre-
serven unterschiedlicher Warenhandelsgruppen benennt. 
 
Beabsichtigt ist die Errichtung eines raumprägenden Gebäudes in 
mehrgeschossiger Bauweise vorzugsweise mit einer Tiefgarage und 
einem Parkdeck. Der Umstand, dass die Hansestadt Attendorn in der 
jüngeren Vergangenheit Schlüsselimmobilien dieses Bereiches erwor-
ben hat und damit vollständig Flächeneigentümer ist, garantiert ggf. 
über einen städtebaulichen Wettbewerb (Realisierungswettbewerb) 
die Umsetzung eines Zieles des Innenstadtentwicklungskonzeptes, 
dass die Gestaltung eines Bindegliedes zwischen Innenstadt und östli-
cher Innenstadt mit Bahnhof sicherstellen soll. 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

Städtebaulicher Wettbewerb (Realisierungswettbewerb)= 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 



M 6.2.13 
Bereich Bahnhofstraße/Am Zollstock West 
Neuordnung/Neubau Geschäfts-/Dienstleistungskomplex 
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Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 


Profilierung des Quartiers als Bindeglied zwischen Altstadt, Allee-Center und Bahnhof 
mit ZOB 

 Ansiedlung komplementärer Nutzungen 

 Fassung von Straßen- und Platzräumen/Ausbildung Raumkanten 

 Definition von Räumen durch ergänzende Bebauung oder neue Grünstrukturen 

 Nutzung Flächenpotenzial zur Stärkung von Einzelhandelsstandort 

 innenstadtrelevante Parkraumergänzung (Bereich Bahnhofstraße/Am Zollstock) 

 

 

 



M 6.2.14 
Bereich Bahnhofstraße/Am Zollstock  
Umgestaltung/Aufstockung Bestandsgebäude oder Neubau 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Nordöstlich vor dem Bahnhofsgebäude und damit am gleichen Kreis-
verkehrsplatz gelegen wie die Maßnahme 6.2.13 bietet ein bebautes 
Grundstück die Möglichkeit einer baulichen Verdichtung und der 
Schaffung einer neuen Raumkante. Inmitten einer linksseitigen und 
rechtsseitigen jeweils deutlich höheren Bebauung stellt hier die vor-
handene nur eingeschossige Bebauung einen deutlichen Bruch der 
vorhandenen Gebäudestruktur entlang des Kreisverkehrsplatzes vor 
dem Bahnhof und entlang der Bahnhofstraße/der Straße Am Zollstock 
dar. Folglich besteht die privat zu initiierende Maßnahme 6.1.14 aus 
der Erhöhung eines Bestandsgebäudes auf das Niveau angrenzender 
Bebauung zur Vervollständigung einer dominanten Raumkante. Da es 
sich um obere Geschosse handelt, wird der Nutzung Wohnen der Vor-
zug zu geben sein.  
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 


Profilierung des Quartiers als Bindeglied zwischen Altstadt, Allee-Center und Bahnhof 
mit ZOB 

 Ansiedlung komplementärer Nutzungen 

 Fassung von Straßen- und Platzräumen/Ausbildung Raumkanten 

 Definition von Räumen durch ergänzende Bebauung oder neue Grünstrukturen 

 

 

 



M 6.2.15 
Bereich Anselm-Dingerkus-Straße/Am Zollstock 
Neubau Dienstleistungs-/Wohngebäude 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die Maßnahme 6.2.15 erstreckt sich stadtauswärts linksseitig der 
Straße Am Zollstock. Ihre Zweiteilung in zwei Abschnitte begründet 
sich aus der Maßnahme 3.4.40 Neubau/Fortführung Anselm-
Dingerkus-Straße, die die Maßnahme 6.2.15 durchschneidet. Von der 
Maßnahme 6.2.15 betroffen sind Bestandsimmobilien, zu denen ein 
mehrgeschossiges Wohnhaus und zwei Gewerbebetriebe gehören. 
Während ein metallverarbeitender Kleinbetrieb im (Flächen-) Eigen-
tum der Hansestadt Attendorn steht, berührt diese Maßnahme dar-
über hinaus privates Eigentum eines gewerblich-industriellen Betrei-
bers  und eines Wohnhauses. 
 
Die Fläche erstreckt sich linksseitig der in Richtung 
Finnentrop/Hochsauerlandkreis führenden Straße Am Zollstock, die 
rechtsseitig ab dem dortigen Bahnhofsgebäude mit Neubauten aus 
dem Bereich Automobilverkauf/Autowerkstatt oder (Finanz-) Dienst-
leistung besteht. Zu den durchweg repräsentativen Gebäuden gehört 
auch der Firmensitz einer Werbeagentur, deren mehrgeschossiger 
minimalistischer Bau den heutigen Abschluss der Bebauung entlang 
der Straße Am Zollstock rechtsseitig bildet. 
 
Linksseitig findet sich heute der bauliche Abschluss in Form einer kürz-
lich errichteten Schaukäserei, die im Zusammenwirken mit der in we-
nigen Metern Entfernung folgenden Atta-Höhle einen touristischen 
Anziehungspunkt bildet. In der Summe betrachtet finden sich entlang 
der Straße Am Zollstock ab dem Kreisverkehrsplatz stadtauswärts 
gerichtet lediglich neue und repräsentative Gebäude, vorzugsweise 
aus dem Bereich Dienstleistung, Autohandel und Tourismus. Innerhalb 
dieser Bebauung, die aus entgegengesetzter Richtung kommend, 
gleichsam die Eingangssituation in die Hansestadt Attendorn aus-
macht und quasi eine erste „Visitenkarte“ darstellt, bedeuten die Be-
standsimmobilien der Maßnahme 6.2.15 eine „Altlastensituation“, die 
aufgrund ihrer Nutzung und ihres Erscheinungsbildes (weitere Firmen, 
Wohngebäude) nicht oder zumindest weniger in die neuzeitliche städ-
tebauliche Entwicklung passt. 
 
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Fläche der Maßnahme 
6.2.15 um einen Teil der letzten ebenen Stadterweiterungsflächen 
handelt, sieht das städtebauliche Entwicklungsziel eine freizeitorien-
tierte touristische Nutzung sowie eine dienstleistungsorientierte Aus-
prägung zur attraktiven Gestaltung des Ortseinganges vor. Dabei soll 
sich stadtauswärts gerichtet ab dem Kreisverkehrsplatz eine Abfolge 
aus (Einzel-)Handel/Wohnen, Dienstleistung/ggf. mit Wohnnutzung, 
touristische Infrastruktur ergeben.  
 
Da der Endpunkt mit der touristischen Attraktion der Atta-Höhle ge-
geben und durch die Existenz der Schaukäserei und eines modernen 
99-Zimmer-Hotels ergänzt ist, verbleiben zur Umsetzung dieser städ-
tebaulichen Ziele nur die genannten bebauten Bereiche. 
 



M 6.2.15 
Bereich Anselm-Dingerkus-Straße/Am Zollstock 
Neubau Dienstleistungs-/Wohngebäude 
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Der Umsiedlung der heute in einer Gemengelage produzierenden 
Firma kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Historisch an die-
sem Standort gewachsen, stellt sie nunmehr, da in ihrem direkt an-
grenzenden Umfeld ihr entgegenstehende Neu- und Weiterentwick-
lungen des Stadtumbaus (einschließlich des Neubaus der Straße Am 
Zollstock) stattgefunden haben, einen Fremdkörper und städtebauli-
chen Missstand dar. 
 
Da dieser sich nicht nur auf die unverträgliche Nutzung (industrielle 
Produktion), auf das Orts- und Erscheinungsbild (alte Fassade einer 
Produktionshalle, deren Vorderseite sich erschwerender Weise nicht 
zur Straße Am Zollstock erstreckt), begründet sich ein städtebaulicher 
und ökologischer Handlungsbedarf in Form einer Umsiedlung- und 
Sanierungsmaßnahme. Ziel ist die Unterbringung der Firma (und an-
derer Firmen) in konfliktfreien Gewerbe- und Industriegebieten und 
eine Freiräumung der Fläche mit der Absicht der Bodensanierung und 
Neubebauung im Stile der angrenzenden neuzeitlichen Bebauung zur 
Gestaltung einer modernen Stadteingangssituation. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Standortverlegung der Industrienutzung (HR 10, 11) 

 Nutzung Flächenpotenzial zur Stärkung von Einzelhandels- und Tourismusstandort 

 

 

 



M 6.2.16 
Bereich Parkplatz Atta-Höhle 
Umgestaltung  
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die Maßnahme bezieht sich auf die Umgestaltung eines privaten 
Parkplatzes, der neben einem Hauptparkplatz in unmittelbarer Nähe, 
den Besuchern der Atta-Höhle dient. 
 
Da der Parkplatz der Maßnahme 6.2.16 direkt an die Finnentroper 
Straße angrenzt und dieser Straße die wesentliche Funktion einer 
Verbindungsachse zwischen dem touristischen Ziel Atta-Höhle und der 
Innenstadt zukommt, sind hinsichtlich der Flächenausdehnung (auch) 
städtebauliche Ziele zum Tragen gekommen. So konnte mit dem Ei-
gentümer Einigkeit über verkehrliche Belange zur Gestaltung der 
Finnentroper Straße erzielt werden. Eingrünungsmaßnahmen des 
Parkplatzes unterstreichen die Bedeutung des Parkplatzes als einen 
Teil eines Bindegliedes zwischen Atta-Höhle und Innenstadt. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Verbesserung der Verknüpfung von Atta-Höhe und Innenstadt 

 

 

 



M 6.2.17 
Bereich Seniorenzentrum 
Erweiterung 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Die Maßnahme stellt einen wesentlichen Baustein im Handlungsfeld 
Wohnen und Leben dar. Sie behandelt einen Anbau an das Senioren-
wohnheim St. Liborius, das pflege- und betreuungsbedürftigen Men-
schen inmitten der Innenstadt einen Lebensraum bietet und damit die 
Kernstadt in ihrer Versorgungsfunktion aufwertet. Der Anbau bedeu-
tet neben dem Bekenntnis zum Standort gleichzeitig eine bauliche 
und konzeptionelle Umgestaltung des Gesamthauses, das damit seine 
zukunftsorientierte Bedeutung inmitten des Hauptwohnortes At-
tendorn (Innenstadt) unterstreicht und so einen Beitrag zum Unterziel 
„Wohn- und Begegnungsraum“ des Innenstadtentwicklungskonzeptes 
leistet. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Stärkung der Wohnqualität 

 

 

 



M 6.2.18 
Bereich Generationenpark 
Erweiterung und Ergänzung durch „Indoor-Angebot“ (Gemeinbedarfseinrichtung) 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Der östliche Eingang auf einer der Innenstadt zuzurechnenden Fläche 
wird von touristischen Infrastruktureinrichtungen gebildet. Atta-
Höhle, ein Hotel moderner (jüngerer) Bauart, eine Schaukäserei und 
nicht zuletzt ein durch die Hansestadt Attendorn errichteter Mehrge-
nerationenspielplatz mit mehreren Aufenthaltsflächen und noch vor-
handenen Entwicklungspotenzialen bilden entlang der Verbindungs-
achse/Entwicklungsachse Finnentroper Straße (Bindeglied zwischen 
Innenstadt und Atta-Höhle mit promenadenartig aufgeweiteten fuß-
läufigen Flächen und alleeartiger Bepflanzung) touristische und sons-
tige Anlaufflächen, wie sie den Randbereich einer hoch verdichteten 
Innenstadt kennzeichnen.  
 
Inmitten dieser bereits in Teilen gut ausgestalteten Achse befindet 
sich in Höhe des Mehrgenerationenspielplatzes und westlich des Ho-
tels (aber auch im rückwärtigen Bereich des Industriebetriebes (Maß-
nahme 6.2.15) eine insgesamt nahezu 9.000 m² große Freifläche, die 
mit entsprechendem Invest Privater zu einer attraktiven Freizeitfläche 
in Ergänzung vorhandener Nutzung entwickelt und bebaut werden 
kann. Dazu hat die Hansestadt Attendorn bereits im Vorfeld vorberei-
tende Maßnahmen getroffen. Der Boden wurde schon vor Jahren von 
aufstehenden Industriebauten geräumt, dekontaminiert und für eine 
bauliche Inanspruchnahme vorbereitet, eine von der Straße Am Zoll-
stock aus auf die Fläche zuführende neue Straße wurde nach der 
Schaffung von Planungsrecht zusammen mit einer Wendeanlage er-
richtet.  
 
Im Handlungsraum 11, genannt „Das Quartier mit Freizeit und Erho-
lungswert“, sind aufgrund der genannten städtebaulichen Zielvorstel-
lung und in Anbetracht vorhandener Einrichtungen folgende Nutzun-
gen … 
 

 Freizeit- und Sporteinrichtungen (z.B. Indoor-Sport) 

 gastronomische Einrichtungen 

 physiotherapeutische Einrichtungen 

 Beherbergungsbetriebe  
 
… vorrangig vorstellbar. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

 



M 6.2.18 
Bereich Generationenpark 
Erweiterung und Ergänzung durch „Indoor-Angebot“ (Gemeinbedarfseinrichtung) 
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Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 

 Erweiterung des Freizeitangebotes 

 weitere Stärkung der Naherholungsfunktion (Mehrgenerationenplatz) 

 Verbesserung der Verknüpfung von Atta-Höhe und Innenstadt 

 

 

 



M 6.2.19 
Bereich Bahnhofsgebäude/-umfeld 
Umbau und Aufwertung „Kulturbahnhof“ 
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Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

In den vergangenen Jahren sind durch großteils ehrenamtliche Tätig-
keiten unterschiedliche Modelle zur Um- und Weiternutzung des Ge-
bäudes „alter Bahnhof“ entwickelt worden, aber an verschiedensten 
Hinderungsgründen gescheitert. 
 
Mit der Maßnahme 6.2.19 ist nun eine privat konzipierte und finan-
zierte Lösung zum Beispiel in Form eines Realisierungs- oder Investo-
renwettbewerbes vorgesehen. 
 
In Ergänzung umliegender Nutzungen auf benachbarten Flächen oder 
auch im Zusammenspiel mit derartigen Nutzungen (z.B. der Maßnah-
me 6.2.13 „Neubau Geschäfts-/Dienstleistungskomplex“ mit öffentlich 
zugänglichen Parkplätzen/privaten Stellplätzen) ist ein bauliches, 
funktionales und nutzungsorientiertes Konzept zu erarbeiten, das 
neben einer gastronomischen Nutzung verstärkt die Nutzungen Ein-
zelhandel (untergeordnet, innenstadtverträglich), Büro oder Wohnen 
anbieten kann. Den Ansprüchen der DB AG und der Hansestadt At-
tendorn an der Aufrechterhaltung eines Zuganges zu den Bahngleisen 
ist bei der Entwicklung des Gebäudes „Alter Bahnhof“ hinreichend 
Rechnung zu tragen. 
 

Besonderheiten 

(im Umsetzungsverfahren) 

 

Träger der Maßnahme 

(ggf. weitere Förderzugänge) 

Privat  

Beteiligte 

(wer insbesondere?) 

Hansestadt Attendorn 

 

Bezug zu Entwicklungszielen (vgl. Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn, Kap. 8) 


Profilierung des Quartiers als Bindeglied zwischen Altstadt, Allee-Center und Bahnhof 
mit ZOB 

 

 

 

 

 


